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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Anfangs Juli eröffnete die Pro Helvetia in Anwesenheit von Bundesrätin Dreifuss eine
neue Aussenstelle in Mailand. Das Centro culturale svizzero (CCS) hat die Aufgabe, das
schweizerische Kulturschaffen in der lombardischen Metropole vorzustellen und die
Aktivitäten der Pro Helvetia in Italien zu organisieren. Das CCS hat jedoch nicht das
Kaliber des Schweizer Kulturzentrums in Paris mit seinem Budget von CHF 1.5 Mio.,
sondern entspricht eher den "Antennen", die mit Unterstützung des Bundes in einigen
mittel- und osteuropäischen Städten entstanden sind. Das Budget des CCS beträgt CHF
600'000 pro Jahr. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.07.1997
MARIANNE BENTELI

Ab dem Jahr 2005 überträgt die Pro Helvetia dem in Bundesbesitz befindlichen Istituto
Svizzero in Rom (ISR) per Leistungsauftrag die gesamte kulturvermittelnde Tätigkeit in
Italien. Das bisher von der Pro Helvetia betriebene Centro Culturale Svizzero (CCS) in
Mailand wird, wie dies bereits heute für den Kulturraum in Venedig der Fall ist, zu einem
Ableger des ISR. 
Bis Ende 2005 will die Pro Helvetia ihre Aussenstellen in Budapest, Prag und Bratislava
schliessen. Die Unterstützung von Projekten in diesen Ländern erfolgt künftig direkt aus
der Schweiz. Die Rolle als Brückenkopf nach Osteuropa übernimmt die Aussenstelle in
Krakau, die nach Warschau überführt werden soll. Das Desengagement der Pro Helvetia
in Italien und Osteuropa wurde mit dem Wunsch nach Kostensenkungen begründet.
Dafür will die Kulturstiftung mittelfristig vermehrt ausserhalb Europas aktiv werden.
Geplant ist der Aufbau von Verbindungsbüros, wie sie bereits in Kairo und Kapstadt
bestehen, in China, Indien und Lateinamerika. 2

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 26.10.2004
MARIANNE BENTELI

Im Oktober unterzeichnete Bundesrat Couchepin in Rom ein Abkommen zwischen der
Schweiz und Italien, welches die Einfuhr und die Rückführung von Kulturgütern regelt.
Es ermöglicht namentlich, illegal aus einem der beiden Länder exportierte Kulturgüter
wieder dem Ursprungsland zurück zu geben. Das Abkommen betrifft archäologische
Objekte aus der Zeitspanne von 130'000 Jahren vor der Zeitwende bis Mitte des 16.
Jahrhunderts. Künftig werden bestimmte Objekte nur noch mit einer entsprechenden
Bewilligung der zuständigen Behörden ausgeführt werden können. Dabei geht es
insbesondere um die Bekämpfung illegaler Ausgrabungen. Ende Jahr unterschrieb
Couchepin ein analoges Abkommen mit Peru. 3

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 20.10.2006
MARIANNE BENTELI

Bundesrat Pascal Couchepin traf anlässlich des Filmfestivals in Locarno den
Kulturminister von Italien. Die beiden Politiker setzten mit dem Austausch einer Note
eine Vereinbarung über den Zugang zu staatlichen Kulturinstitutionen beider Länder in
Kraft, welche den Schweizern in Italien analog den Besuchern aus EU-Staaten
vergünstigte Eintritte in öffentliche Museen garantiert. 4

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.08.2007
MARIANNE BENTELI

Ende November 2018 verkündete die UNESCO, dass sie den Umgang mit der
Lawinengefahr sowie die Kenntnisse und Techniken des Trockenmauerbaus in die
repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit eingetragen habe.
Das Kandidaturdossier zur Lawinengefahr war bereits im März 2017 eingereicht worden
und aus der Zusammenarbeit des BAK, des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung
(SLF), des Schweizer Alpen-Clubs (SAC), des Schweizer Bergführerverbands (SBV), des
BAFU, des Kantons Wallis sowie der österreichischen UNESCO-Kommission und
diverser österreichischer Institutionen und Vereine im Bereich des Umgangs mit
Lawinen entstanden. Die erhöhte Disposition des Alpenraumes für Lawinengänge habe
zu neuen Formen des kollektiven Umgangs mit Risiken geführt, die sich im Laufe der
Zeit in der Akkumulation eines technischen, gesellschaftlichen und kulturellen
Repertoires geäussert haben, das durch die Bevölkerung und Expertinnen und Experten
ständig erneuert werde, wie aus dem Dossier zu entnehmen war. Die Aufnahme in die
repräsentative Liste zeige, dass der Umgang mit Naturgefahren nicht nur einen

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.11.2018
MELIKE GÖKCE
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technischen, sondern auch einen kulturellen Aspekt innehabe, dem jede einzelne
Gesellschaft mit unterschiedlichen Strategien entgegenwirke.
Die Kandidatur des Trockenmauerbaus resultierte aus einer multinationalen
Zusammenarbeit unter der Federführung Griechenlands, an der sich nebst der Schweiz
auch Kroatien, Spanien, Frankreich, Italien, Slowenien und Zypern beteiligt hatten. Mit
dem Dossier wurde eine weitverbreitete und den lokalen Gegebenheiten angepasste
Technik anerkannt und zugleich die grosse Bedeutung der internationalen
Zusammenarbeit für die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes aufgezeigt. 5

Mitte Dezember 2019 verkündete die UNESCO, dass sie die Historischen Prozessionen
von Mendrisio sowie den Alpinismus in die repräsentative Liste des immateriellen
Kulturerbes der Menschheit aufgenommen habe. 
Das Kandidaturdossier der Prozessionen von Mendrisio war bereits 2018 in einer
Zusammenarbeit des BAK und der Stiftung Processioni Storiche di Mendrisio mit
Unterstützung der Gemeinde Mendrisio eingereicht worden. Die jährlich am
Gründonnerstag und Karfreitag stattfindenden Prozessionen sind der Passion und dem
Kreuzweg Christi gewidmet und locken Tausende von Zuschauenden an. Ein besonderes
Augenmerk liegt hierbei auf den berühmten «Transparenti», die nach dem
Lichterlöschen als grundsätzlich einzige Lichtquelle die Stadt erhellen. Diese seit dem
18. Jahrhundert in spezieller Technik hergestellten, eingerahmten und
durchscheinenden Gemälde, waren ein grundlegendes Element der Kandidatur, da das
Hauptanliegen darin bestand, die besonderen Kenntnisse der Bildrestauration sowie
des Schaffens neuer Werke weiterzuvermitteln.
Das trinationale Dossier des Alpinismus wurde von Organisationen wie dem Schweizer
Alpen-Club (SAC) und dem Schweizer Bergführerverband (SBV) sowie den Städten
Chamonix (F), Courmayeur (IT), Orsière (CH) und dem Kanton Wallis getragen. Das
eingereichte Dossier zeuge von grosser Qualität und unterstreiche als ein positives
Beispiel die Relevanz des traditionellen Wissens über die Natur für eine nachhaltige
Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Die geteilten historischen und technischen
Kenntnisse sowie der vorausgesetzte zwingende Erwerb eines vielfältigen Wissens über
topografische, klimatische und phänomenologische Rahmenbedingungen prägten die
gemeinsame Kultur des Alpinismus, die sich auf ethische Grundlagen wie den
gemeinsamen Einsatz aller Teilnehmenden, den sparsamen Ressourcenumgang, ein
richtiges Risikomanagement sowie die Hilfs- und Rettungspflicht stütze. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 11.12.2019
MELIKE GÖKCE

Film

Ein Postulat Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ersuchte den Bundesrat, im Rahmen der
Standortförderung auch die Filmproduktion in der Schweiz zu untersuchen. Lokale
Filmproduktionen seien oft ein Garant für zusätzliche Standortpromotion: So würden
noch heute diverse schweizerische Drehorte vom Werbeeffekt des James-Bond-Filmes
profitieren. Leider sei hinsichtlich dieser Entwicklung ein starker Rückgang in der
Schweiz feststellbar; selbst Filmproduktionen mit starkem Schweizer Bezug würden aus
Kostengründen ins Ausland verlagert. Diesbezüglich solle der Bundesrat überprüfen, wie
sich die Schweizer Filmproduktion im direkten Vergleich mit dem Ausland entwickelt
hat und welche Instrumente der Standortpromotion – insbesondere in den
Nachbarländern Italien, Österreich und Deutschland – eingesetzt werden. Der
Bundesrat verwies in seiner Stellungnahme auf die Kulturbotschaft 2016–2020 und
betonte, dass die Filmförderungsinstrumente der Standortförderung in deren Rahmen
genehmigt und entsprechende Vergleichsmassnahmen bereits bewertet und
einbezogen worden seien. Zudem befinde sich das BAK zur Zeit in der
Vorbereitungsphase zur Umsetzung der Standortförderung, welche Mitte 2016 gestartet
wird. Die Ergebnisse dieses Prozesses seien nicht vor Ende 2017 zu erwarten. Man
müsse daher diesen Zeitpunkt abwarten, um die Wirksamkeit evaluieren zu können,
werde diese Erkenntnisse dann aber für die Kulturbotschaft 2021–2024 aufbereiten.
Die Postulantin sah ihren Vorstoss indes aufgrund der bundesrätlichen Erläuterungen
als erfüllt an und zog das Postulat zurück, wobei sie betonte, dass sie die Evaluation nun
mit Spannung erwarte. 7

POSTULAT
DATUM: 15.06.2017
MELIKE GÖKCE
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Fahrende

Im Juni 2017 sollte der Bundesrat mit einer Motion Munz (sp, SH) beauftragt werden,
den internationalen „Roma Holocaust Memorial Day“ anzuerkennen. In seiner
Stellungnahme vom August 2017 hatte der Bundesrat die Motion zur Ablehnung
empfohlen. Die parlamentarische Abstimmung über das sensible Thema kam aber erst
gar nicht zustande, da die Motionärin ihren Vorstoss in der Frühjahrssession 2018
zurückzog. 
In Ermahnung der zahlreichen Roma- und Sintiopfer des Zweiten Weltkrieges hatte das
Europäische Parlament im April 2015 den 2. August zu deren Gedenktag erklärt und war
in seiner Resolution von der Europäischen Kommission im Juli desselben Jahres
bestätigt worden. Die Schweiz beschränkte ihre Gedenkaktivitäten bisweilen auf den 27.
Januar, den internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Die
Motionärin erachtete es aber gerade zu diesem Zeitpunkt als relevant – die Schweiz
hatte seit März 2017 zum ersten Mal den Vorsitz der International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) inne –, dass die Schweiz besonders gegenüber den Roma
und Sinti ein klares Zeichen setze. Die Kultur und Verfolgungsgeschichte dieser
Minderheitengruppen seien gerade in der Schweizer Gesellschaft nur wenig bekannt
und würden auch nicht speziell im Rahmen der obligatorischen Schulbildung vermittelt.
Dies führe mitunter dazu, dass Klischees und Vorurteile unhinterfragt weitergegeben
würden und die Roma und Sinti wieder verstärkt Diskriminierung sowie Hassreden und
physischen Übergriffen ausgesetzt seien – in der Schweiz wie auch in ganz Europa.
Gerade vor diesem Hintergrund sei es von grosser Bedeutung, dass auch der 2. August
offiziell anerkannt werde.
Der Bundesrat beteuerte in seiner Stellungnahme, dass er die Bestrebungen zur
Sensibilisierung jüngerer Generationen für sämtliche Opfer des Nationalsozialismus
vollumfänglich anerkenne. Er verwies zugleich aber darauf, dass auch viele andere
Länder – bspw. Deutschland, Italien oder die skandinavischen Länder – keinen
expliziten Gedenktag für die Roma- und Sintiopfer pflegten, dieser aber im Rahmen des
internationalen Gedenktages mit allen anderen Opfern zusammen gedenken würden.
Diesen Ansatz verfolge auch die Schweiz. Im Rahmen des jährlichen Gedenkens vom 27.
Januar habe die Schweiz aber auch konkrete und spezifische Aktivitäten zur Ermahnung
der Verfolgung dieser Gruppen durchgeführt und man werde solche Aktivitäten auch
weiterhin durchführen. Über die besondere Notwendigkeit der Bekanntmachung dieser
Kultur und Geschichte sei er sich aber dennoch bewusst, weswegen der Bund im
Rahmen des Aktionsplans „Jenische, Sinti, Roma“ auch Sensibilisierungsprojekte in
Schulen und die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien vorsehe. In ebendiesen
Aktionsplan und dessen Erfolg setzte die Motionärin ihre ganze Hoffnung und bedankte
sich hierfür beim Bundesrat, ehe sie ihren Vorstoss offiziell zurückzog. 8

MOTION
DATUM: 15.03.2018
MELIKE GÖKCE
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